
2. Grundlagen 

2.1. Bedeutung von Komernen 

Eingangs wurde bereits dargelegt, dass Konzerne im internationalen Handel, aber auch 

bezüglich der deutschen Wirtschafts struktur eine große Bedeutung haben. Daher ist es 

umso \efWUDderlicher, dass es für den Begriff 'Konzern" keine einheitliche Definition 

gibt. Vielmehr gibt es je nach Gesetzeswrschrift unterschiedliche Definitionen.29 

Im Folgenden werden diese rum aufgearbeitet. Im deutschen Steuerrecht sind Konzer­

ne im Gesellschaftsrccht definiert, da einerseits im Handelsrecht und andererseits im 

Aktiemecht Begriffsbestimmungen wrzufindcn sind. Die handclsrcchtliche Definiti­

on30 bezieht sich hierbei auf die Rechnungslegung31, während sich aus der aktiemccht­

lichen Definition die Rechte ond Ptlichteo der beteiligten Untemehmeo ableiten lässt. 

Aus diesem Gnmd sind beide Gesetzeswrschriflen auf ihre verschiedenen Zwecken 

ausgelegt. Das Aktienrecht stellt die Jnteressenssicherong der Mioderheitsgesellschaf­

ter" ond Gläubiger" gegenüber der MachtausübungstDÖglichkeiten des Mutterunter-

" 

" 

" 

VgL Hüfucr ci al, KoD2lClIll'Cchnungslcgung, S. 5; OrthISchWBl2mlIllllStcincr, Koo2leIIll'Cchnungslcgung 
nach HGB und IFRS, S. 4. 
Be2iiglich der KoD2lC.Dl.dcfinition im Handelsrecht kann eigentlich nicht wirkliI;:h von einer handclsrcchtli­
ehen Definition gesprochen werden, da der KoD2lC.Dl. an sich nicht definiert wird. BI wird lediglich anband 
von Kriterien ausgetmCht, ab wann ein Untemehmm einen Korumnabschluss aufstellen tDlSS oder nicht. 
HöchsteruJ kann hier von einer indirekten Definition gesprochen werden. VgL BieglKußDBul, &lernes 
Rochnungswesen, S. 348. 
Der Begriff der Rochnungslegung bedeutet, dau du Geschehen im. Untemehlmn m5glichst der Wirklich­
keit entsprechend :mh1ennjßig abgebildet wird. Damus lauen sich die Zweth :zur Do:lnumntation, Infur­
tmtion und Zahhmgsanspru.c1uJermittlung ableiten. Die Rechnungslegung bedient sich folgender Irurl.rumm­
te (mtreffend fiir kapitalnmktorientierte Korumne): Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung. Anhang. Kapi­
ta1flu.ssrechnung. Segmmtberichtet1ltattung. ßgenkapitalveränderungsrechnung sowie Iagebericht. Vgl 
Sigloch. Rochnungslcgung. S. 1 :ff. 
Der Begriff der MindeIheitsgeseDschafter resultiert daher, dass sich ein GeseDschafter aufgnmd seiner 
geringen Beteiligung bei der Wi11ensbildung nicht durohset2cn kann. Be2Üglich des Prinzips der Mehtheit 
fallen hierunter alle Gesellschafter. die eine Beteiligung unter 50% haben. Oft befinden sich Anteile im. 
Streubesitz befinden. Abhlngig von der Gesellschaftermhl, reicht dann auch eine Beteiligung unter SOO/O 
aus. um seine Interessen durehzusetzcn. Ausschlaggebend ist nur. dass m::hr Stilmrechte vOthanden sind. 
im. Gegensatz :zu den anderen. Alle Gesellschafter. die in dieser Situation ihre Interessen nicht durohset2cn 
können. gehen als MmdeIheitsgeseDscha:fter. VgL Hofimnn. MindeIheitsschutzim. GeseDschaftsrecht. S. 5. 
Der Begriff des Gäubigers lässt sich aus der handels rechtlichen Vorschrift § 241 8GB :zu den Pflichten im. 
Schuldverhältnis ableiten. Hiernach ist der (Jäubiger berechtigt aufgrund eines Schuldverhältnisses eine 
Leistung vom Schuklner:zu verlangen. Im Rabm::n von Untemehm:m sind dies zumBeispiel Krcditgeber. 
VgL § 241 B(ß sowie http://wirtschafts1eJlikon.gabler.deIDefinition/glaeubiger.html.ZugriffamI4.06. 2013. 
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nehmcns in den Mittelpunkt. Im Gegensatz dazu defmiert das Handelsrecht den Be­

griff des Konzerns indirekt über die Kriterien, die erfiillt sein müssen, lDD einen Kon­

zernsbschluss aufstellen zu können." 

Konzerne zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich aus rechtlich lmahbängigen Unter­

nehmen zusannnensetz.en. Insgesamt betrachtet bilden sie eine wirtschaftliche Ein­

heit." Hinsichtlich der Struktur wn Konzernen gibt es ein Mutterunternehmen, weI­

ches die anderen konzernzugehörigen Unternehmen, die sogenannten Tochterunter­

nehmen, wirtschaftlich beherrscht. In der Hierarchiestellnng bedeutet dies, dass das 

Muttenmtcrnchmcn über den Tochtenmternchmcn steht. Rechtlich gesehen sind die 

Tochtcnmternchmcn selbstständig, aber wirtschaftlich betrachtet nicht mehr. Die Auf­

gsbe der wirtschsftlichen Selbständigkeit erfolgt über den Abschlnss eines Beherr­

schungsvertrages36.37 

Gem. den bandelsrechtlichen Vorschriften des § 271 Handelsgesel2buch" (lIGB) wird 

der Begriff des Konzerns in Beteilignngen ond wrbondene Unternehmen aufgeteilt. 

Eine Beteilignng besteht nach § 271 Abs. I HGB, wenn Anteile an einem anderen Un­

ternehmen erworben wurden, denen eine daoerhafte Geschäftsbeziehnng" unterstellt 

werden kann. Hierbei gibt es im Satz 3 eine Beteilignngswrnrutong wn 20% Anteilen 

am Nennkapital. Diese Beteilignngs",rmutung kann jedoch wiedc:rlegt werden." 

34 VgL OrthISchwarzmmn/Stcincr, KoIl2lCIllICChnungsk:gung nach Hffi und IFRS, S. 4 i, 13. 
35 VgL Sigloch, Rechnungslegung, S. 346 sowie Hüfucr ct al., KoIl2lCIllICChnungSk:gung, S. S. 
36 Der Beherrschungsvertrag ist ein Untemchmmsvertrag, welcher ein Untemehm"n beßhigt ein abhlngiges 

Unternehmen seiner Leitung munterstellen. DieII hat zur Folge, dass das Manage~nt des abhängigen Un­
temehmms sein Rtlcht auf Leitung verliert. Um rechtlich w:itbam. zu. sein, IDlSS ein Beherrschungsvertrag 
gem. § 304 AbI. 1 .AldG einen angcm:sscnen Ausgleich (in Fonn eines bestilmtcn jährlichen Gewinnan­
teils) an die außenstehenden AktionäIe vonehen. VgL Hcin/Wiodenfcls, § I Qundlagen des Konzcm.s, S. 
42 SWhe ebcn:lhlls die Ausführungen 2l1lll BchClISChungsvcrtmg von Torwegge, § I Gcsellschaftsrcchtli­
che Vorgaben, S. 16 :f!; 62. 

n VgL Orth/Schwa.mmnnJ&cincr, Korumnmchnungs1egung nach H(ß und IFRS, S. 2 L 
311 Handelsgeset2buch in der im Bundcsgeset2blatt Teil :m. Cliedcrungsnunmcr 4100-1, veröffentlichten 

bcrcinjgtcn Fassung, das 2U1ct2t duroh Artikel I des Gesct2lCs vom 20. Dczn:Der 2012 (BCEl. I S. 2751) 
geändert worden:ist. 

39 Die daucrha:ftc Gcschäftsbcz:ichung unterstellt, dass das Interesse an dem beteiligten UntcmehImn über 
eine bloße Kapitalbctciligung hinausgeht. Beteiligungen dürfen jedoch nicht nit Anteile an verbundenen 
UntcmehImn vcrwcchselt werden. Vgl. Renz'WehIhcim, Die Handcls- und StcucIbilanz, S. 45. 

40 VgL § 271 Abs. 1 H(ß sowie Öh1cr/Schmmn, BcgriffsbestiIImmgen, § 20 Z 23. Tz. 8. 
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Im § 271 Abo. 2 HGB sind ",rbundcnc Unternehmen als Mutter- und Tochterunter­

nehmen definiert mit einem Verneis auf § 290 HGB.41 Nach § 290 Abo. I HGB be­

steht die Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses mit Konzerniagebericht, 

""nn ein beherrschender Einfluss ausgeübt "",den kann. 42 Ausschlaggebender Puokt 

ist hier das Verb 'bno". Es spielt hierbei keine Rolle, ob das Mutterunternehmen tat­

sächlich den beherrschenden Einfluss ausübt oder nicht. Ausschlaggebend ist nur, ob 

es rechtlich möglich ist." Rein juristisch ist die Ausöbung des beherrschenden Ein­

flusses ab einer Beteiligung wn mehr als 50% möglich. 44 Diese handelsrechtliche De­

finition eines Komerns wird auch als sogenanntes ,,control Konzept" bezeichnet. Die­

ses Control-Konzept geht aus dem § 290 Abs. 2 HGB hen<Jr. 

Dieser nennt vier Fälle ftir die rechtliche Möglichkeit des beherrschenden Einflusses: 

1.) Mehrheit der Stimmrechte der Gese11schsfter 

2.) Mehrheit der Mitglieder der Fi= und Geschäftspolitik bestimmender Or­

ganmitgiieder zu bestellen bzw. abzuberufen 

3.) Recht Fioaoz- und Geschäftspolitik zu bestimmen auf Gruodlage der Satzung 

oder eines Beherrschongs"'rtrages 

4.) bei wirtschsftlicher Betrachtung Mehrheit der Risiken und Chaucen trägt 

(Stichwort: Zweckgese11schsft 45)." 

VgL § 271 Abl.2Hffi sowie RcnzfWchIhcim, Die Handclll- und StcuCIbilanz, S. 44. 
42 Der § 290 AbI. 1 HGB wwdc nit der Emfiihrung des BilMoG neugcfaut. Das Prinzip der einheitlichen 

Leitung blicb zwar bcstchcn,abcrnachder alten Fusungwardic tatsäch1ichcAusubungvonBcdeutung. In 
der Neufiulsung wurde die Beteiligungserfordemis gestrichen. VgL Thcile, BilanmDdemisierungsgcsctz, S. 
209 [ 

43 VgL Scherrer, Koruzmrechnungslegung nach Hffi, 8.1:1. 
44 VgL OhIcrlSchnuml, Bcgriffsbcstin:mmngcn, § 20 Z 23, Tz. S - 7. 
45 Zwcck:gcscDschaftcn bieten den UntcmcllImn clic Möglichkeit Vcnmgcosgcgcoständc oder VCIbindlich­

kcitcn auf eine andere Gesellschaft 2ll übcrtmgcn, ohne dass diese in den Kol12Cl1Ulbschluss einbezogen 
werden. Der Ausweis der ausgegliederten Vermlgensgegenstlnde und Verbindlichkeiten ist nicht notwen­
dig, da sie auBerha1b der Komembilanz gehalten werden. Die Zweckgesellscbaft besitzt keine eigene ge­
schiftspolitische und stIategische Fntscheidungsrmcht. Die Stirrmrtchte werden so verteilt, dass die Go­
sellscbaft nicht in den KoIl2lCm.8.bschluss mite:inbemgen werden DIlSS. Mit der Fin:6ihrung des BilMoG ist 
nun gcsetzJich :fCstgehalten, dass Zwcckgesellschaften imKon:zcmabschluss berü.cks:ichtigt werden niissen. 
VgL KuhnleISchämr, Die bilanziellc Behandhmg von ZweckgeseDschaften und ihm Bedeutung im Rahlmn 
derCotporate (bvernance, S. 18 L 

46 VgL http://www.daswirtschaftsleäon.com.dIkonsolidierungskreis/konsolidierungskreis.htm. Zugriff sm 
14.06.2013 sowie § 290 Abs. 2HCR 
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Der Begriff des Konzerns ist im Aktienrecht in den § 15 bis § 19 Akticngcsctz47 

(AktG) geregelt. Ebenso wie im Handelsrecht ist auch hier die Mehrheit der Anteile 

ausschlaggebend fiir den beherrschenden Einfluss (gem. §§ 15, 16 AktG). Jedoch muss 

nach der Definition im Aktienrecht nachgewieseo ""rdeo, dass die einheitliche Lei­

tong tatsächlich ausgeübt wird." Die einheitliche Leitong bestimmt sich durch die 

Tatsache, dass ",m Mutterunlemehtnen die Planungs-, Entscheidungs-, Handlungs­

und Kontrollfunktion fiir sich und die untergeordoeten Tochteruntemehtnen ausgefiihrt 

",,,den Sprich das Mutteruntemehtnen übemimmt die Koordination des Gesamtkon­

zeros. Hierzu gehören die Bestimmung der grundsätzlichen Untemehtnens- bzw. Kon­

:rernziele und der Gesamtuntcmelnncnsstratcgic, die Festsetzung von rechtlichen und 

organisatorischen Rahmcnbcdingungcn sowie auch die Koordination der Geschäftsbc­

reichspolitik. .. Im § 15 AktG lassen sich auch Ve"",ise auf die §§ 291, 292 AktG 

wiederfinden bezüglich des Tatbestandsmerkmals, dass ",rhundene Untemehtnen Tei­

le wn Unternehmenswrträgen50 sein können. 51 

2.2. Konzernsteuerrecht 

Das Konzernrechnungslegungsrecht wurde eotwiclrelt, da sich Konzeme aus mehteren 

wirtschaftlich selbstständigen Unternehmen zusammensetzen. Um aber die wirtschaft­

liche Lage des Gesamtkonzerns ",n außen beurteilen m können, wurde deutlich, dass 

die Einzclabschliissc der konzernzugehörigcn Unternehmen nicht ausreichen würden. 

Aus diesem Ausatz heraus wurde das Konzernrechnungslegungsrecht in Verbindung 

mit dem Konzernsteuerrecht eotwiclrelt." Bezüglich des Konzernsteuerrechts gibt es 

<47 Aktiengcsetz vom 6. Septerrber 1965 (BGJl.. I S. 1089). das zuletzt durch Artikel 3 des GeReueS vom 20. 

Dc:mn:bcr 2012 (B(B. I S. 27S1) geändert worden ist 
41 VgL OrthISchwammnn/Stcincr, Kol12Cl1llCCb..nungslcgung nach HGB und IFRS, S. S ffsowic Torweggc, § 

1 GcscDscha:ftarcchtlichc Vorgaben, S. 13 f. 
49 VgL SiglDch, Rechnungslegung, S. 346. 
so Nach § 83 AhG sind Untemehtrmsverträge sogenannte Gundlagenverträge. Aus diesem Gund bedürfen 

sie beaiglich ihn::s in Kraft 1'!etens oder Änderungen der Zustinmmg der Hauptversamnlung des Unter­
nehn:a.s mit mindestens einer Drci-Vicrtcl-Meluheit: des vertJctcnen Gundbpitals. Beispiele für Unter­
nehtrmsvertJäge sind unter anderem der GA V oder Behemchungsvemag. Auf die Besonde:tb.citen bciden 
Vertmgsarten wird im. weiteren Verlauf noch genauer eingegangen. Vgl http://www.jumfurumdellexikonl 
untemehtrmsvertrag, Zugriff am 11.06.2013. 

SI Vgl § 15 AklG sowie Torwegge, § 1 Gesellschaftsrcchtliche Vorgaben, S. 14. 
S2 Vgl Schem:r, Kon.zcmrcchnungslcgung nach H(ß, S. 3. 
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keine legaldefinierte Einordnung wn steuerlichen Tatbeständen. Eine Reduzierung auf 

den Konzern nach dem Aktienrecht i. S. des § 18 AktG wäre unwllständig. Respekti­

\e sind alle steuerlichen Gesetzesvorschriften in das Konzernsteuerrecht einzubezie­

hen, die zwischen _hondcnen Untemehtnen ange-ooet werden können." 

Das Konzernsteuerrecht im engeren Sinne sieht ein Abhängigkeitswrhältnis unter den 

beteiligten Untemehtnen wr. Somit ist eine Grundlage geschaffen, um rechtlich selb­

ständige Unlemehtnen auch als eine wirtschaftliche Einheit ansehen zu können. Be­

züglich der Bctciligungsantcilc gibt es hierbei jedoch verschiedene gesetzliche Aus­

führungen. Zum einen reicht bei der mnsatz- und ertragstcucrlichen Organschaft eine 

Beteiligung WD mehr als 50% aus. Zum anderen verlangt zum Beispiel die Vorscluift 

des § 8c Abs. I Satz 5 KStG eine Beteiligong wn 100% bzw. die des § 6a Grunder­

werbsteuergesetz" (GrEStG) 95% Beteiligong. Dies sind deutlich höhere Beteili­

gungsquoten, die die unterschiedlichen Zielsetzungen der einzelnen Gesetzeswrschrif­

ten wiederspiegeln. Aber auch die grenzüberschteitendc Tätigkeit wn Konzernen darf 

nicht außer Acht gelassen werden. So gehören ebenfalls die europäische Gesetzgebung 

und internationales Recht zum. Konzernsteuerrecht. Ziel der Konu:rnbesteuerung ist es 

einerseits eine Steuererleichterung herbeizuführen, indem Mehtfacbbelastungen inner­

halb des Konzerns .ermieden werden. Andererseits soll Missbräuchen entgegenge­

wirkt werden, die durch Gestaltungsmöglichkciten aurgrund der Beherrschuogs",r­

hältnisse entstehen können. ss 

53 VgL Hcy, Stcuclpolitischcr Handlungsbcdarfbci der Kon=rnbcstcucmng, S. 995. 
54 Gunderwetbstcuergcsctz in der Fassung der Bekannt:rrachung vom 26. Februar 1997 (B(BI. I S. 418, 1804). 

das mlct2t dureh Artikel 9 des Gesetn::s vom 1. Noyc.mer 2011 (BGBl. I S. 2131) geindert worden ist. 
ss VgL Bey, Steuerpolitischer Handlungsbcdarfbei der Konzcmbesteuerung, S. 995. 
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2.3. Zweck der KoJUJernrecbnung.1egUDg 

Der primäre Z""ck der Konzernrechmmgslegung findet sich in dem Informations­

instrument für externe Rechmmgslegungsadressaten" wieder. Die Informationen, die 

aus der Konzernrechmmgslegung ge\\Onnen ""rden können, sollen den Adressaten 

befahigen die wirtschaftliche Vermögens-, Fi= und Ertragslage des Gesamtkon­

zerns beurteilen sowie be\\erten zu können. 57 Der Grundgedanke der Infonnations­

funktion fußt auf der Betrachtungs\\eise der wirtschsftlichen Einheit sowie dem be­

herrschenden Einfluss, \\eil daraus abgeleitet wird, dass alle konzernzugehörigen Un­

ternehmen eng mit dem Muttcrunternchmen '\erbundcn sind. SI! Die Betrachtungsweise 

der wirtschaftlichen Einheit soll des Weiteren dafür sorgen, dass die Konzemrcch­

nungslegung die Mängel, die aus der Einzelbetrachtung der Rechmmgslegung resultie­

ren, beseitigt wird. Hierdw-ch sollen sOVrQh1 den internen sowie externen eine bessere 

Informationsbasis gegeben ""rden Dies lässt ebenso die Schlussfolgerung zu, dass 

der Konzernabschluss die Informationsfunktion im Vergleich zum Einzelabschluss 

besser erfüllt. 59 

Als \\eiterer Zweck der Konzernrechmmgslegung kann die Ausschöttungsbemes­

sungsfunktion (bzw. auch als Zablungsbemessungsfunktion bezeichnet) genannt ""r­

den. Die Gewinnausschüttungen orientieren sich aber nicht wie ~rmutct an dem Kon­

:rernabschluss, sondern weiterhin an den Einzelabschlüssen der Konzerngesellschaftcn. 

Im Rahmen der Gewinnausschüttungen ~n konzerninterne Geschäftsbeziehungen 

behandelt, als \WIlD. sie mit externen Geschäftspartnern abgeschlossen \Wrden wären. 

Dies hat zur Folge, dass Gewinne oder aber auch Verluste entstehen können, da keine 

Korrektur der konzerninternen Geschäfts",rgiinge ",rgenommen wird Einige Aktio-

S6 Die elllemen Rechnungslegungsadressaten sind die der.!eitigen Anteilseigner und G1iubigerde!l Mutterun­
temehIMns sowie ebenso die .zukiinftigen bzw. potentiellen. Des Weiteren können 211 diesetnPersonenkreiB 
h.in.2ugezlhlt werden: andere Untemehmm. respektive auch die konzcrnmgehörigen Tochteruntemehm,m 
sowie der Fiskus, Knnden, Liemnmten und die: Öffentlichkeit. VgL OrthISchwarl2lD.nlSteiner, Kol12ClD.­
rechnungslegung nach Hrn und IFRS, S. 20 sowie Rcn:dWehIheim, Die: Handels- und SteueJbilaJrz. S. 3. 

57 VgL § 297 Abs. 2 HGJ sowie Hüfuer et al, Kon:ZClDlCchnungslegung, S. 8; Schener, Kon:zcrnrechnungs­
legung nach HGJ, S. 13 und Sigloch. Rechnungslegung. S. 355. 

51 VgL Schener. Kon.:zcmrechnungslegung nach H(ß, S. 12. 
59 VgL Bc:hringer. Kon.zcmconlIolling. S. 2S f. 
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näre haben flilschlicher Weise die Erwartungsbaltung, dass der ausschüttungsflihige 

Erfolg ebenfalls aus der Konzernbilanz ersichtlich sein muss. Dies ist jedoch nicht der 

Fall, da der ausschüttungsflihige Erfolg eigentlich nur im Einzelshschluss des Mutter­

unternehmens ersichtlich ist. Trotz dessen wrändern viele Konzermmternehmen ihre 

Gewinnrücklsgen, um den Konzernshschluss an den Einzelshschluss anzupassen, da­

mit sie den Erwartungen ihrer Aktionäre gerecht werden. 60 

Neben den schon benannten mei Funktionen hat die Konzernrechoungslegung noch 

eine ""itere Funktion. Diese umfasst die Führungs- und Kontrollfunktion, denn der 

Konzcrnabschluss kmm ebenfalls zm Steuerung des Konzerns genutzt werden. In die­

sem Zusammenhang wird der Konzcrnabschluss als Instrmncnt zur Planung und Kon­

trolle herangezogen. Es müssen jedoch einige Punkte beachtet werden. Zum Zweck 

der Führungs- und Kontrollfunktion kann nur die interne Konzemrechoungslegung'l 

_ndet werden. Zusätzlich muss diese in kurzen Zeitabständen anfgestellt werden, 

damit sie efflZient62 im Unternehmen genutzt werden kann. Ebenso müssen die Zahlen 

der internen Konzemrechoungslegung anfgearbeitet ""rden, damit das Unternehmen 

tatsächlich Daten erhält, die die Grundlage der Unternehmensentscheidongen bilden 

können 63 

2.4. Organschaft von KolU2rnunternehmen 

Das deutsche Steuerrecht ist wn der Ansicht geprägt, dass jedes Rechtssuijekt, ein­

zeln steuerpflichtig ist, sobald es bestimmte Steuertatbestände erfiillt. Das Instrument 

60 VgL Sigloch, Rechnungslegung, S. 354. 
61 Der am häufigsten bctroffimc Pcxsoncnkrcis der intcmcn Rochnungslegung ist das Managcmm.t des Unter­

nchn:a.s sclbst.Dic Gcsta1tungs:fbrm.istvom GcscUgchcrnicht vorgeschrieben. Sie wird vomuntcmchn:a.s­
internen Mitarbeiter zur internen Verwendung ersteHt. Hier befindet sich der Unterschied zurclIlemen Roch­
nungslegung,da beider intemenkeinc strukturellenBe2iehungSUDtet1lChiedC zwischen ElsteIlerund Benutzer 
existieren. Dennoch können auch hier Interessenskonflikte zwischen den verschiedenen Hieran::hiestufen auf­
treten. VgL EwcrtIW agcnhofCr. Intcmc Untcmchn:a.srcchnung. S. 4:ff sowie Rtn:rIW ehIhcim, Die Handeis­
und Stcuelbilanz, S. 3. 

62 Effektivität umfasst im wirtschaftlichen Zus~ang die Widcsadcit der durohgcführten MaßnaIlImn. 
Für die Beurteilung der Effektivität werden die beiden Werte Output und Ziel herange2llgen. VgL Branz, 
Effizienz und Effektivitit von MaIketingkoopemtionen. S. 9 t: 

63 VgL Schcm:r. Kon.zcmrcchnungslcgung nach H(ß, S. 16 t: 
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